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I. 
 
Ortsteil Spreeau 
 
 
���� Bekanntmachung 

Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Grünh eide (Mark) 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 06  
„Kinder und Jugendpark Störitzland“ OT Spreeau nach  § 10 BauGB  

 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Grünheide (Mark) hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 
22.03.2005 den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 06 „Kinder- und Jugendpark Störitzsland“ 
als Satzung  gemäß § 10 Baugesetzbuch beschlossen. 
Die Begründung wurde gebilligt. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan tritt am 15.07.2 006 in Kraft. 
 
Geltungsbereich der Satzung: 
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Jedermann kann den Bebauungsplan und die Begründung im Bauamt, Zimmer 25, während der 
Sprechstunden 
 
Dienstag  09.00 – 12.00 und 13.00 – 18.00 Uhr 
Donnerstag  09.00 – 12.00 und 13.00 – 15.00 Uhr 
Freitag   09.00 – 12.00 Uhr 
 
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist.  Mängel der Abwägung sind 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung 
oder den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB). 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über fristgemäße 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für die Eingriffe in eine bisher zulässige 
Nutzung durch den Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen. 
 
Grünheide (Mark), den 20.06.2006 
 
 
 
Christiani 
Bürgermeister (Siegel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ende Teil A.  Bekanntmachungen - amtlicher Teil - 
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II. 
 
Information des Schneckenvereins Mönchwinkel e. V. 
 
���� Logo, Satzung, Beitragsordnung, voraussichtliche T ermine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schneckenverein 
Mönchwinkel e.V. 
 

Satzung 

 
 

§1 
Der Name des Vereins lautet „Schneckenverein Mönchwinkel“. Er hat seinen Sitz in Grünheide (Mark) 

OT Mönchwinkel und soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung führt er 
den Zusatz „e.V.“. 

 
§2 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabeordnung. 

Zweck des Vereins ist die Förderung der Landschaftspflege im Ort Mönchwinkel. 
Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 

        1. Der Erhalt des ökologischen Systems der Spreewiesen der Gemeinde Grünheide  
                            (Mark). 
  2. Die Pflege der öffentlichen Freizeitanlagen der Gemeinde Grünheide (Mark).  
                             
  3. Den Schutz der seltenen Weinbergschnecke innerhalb der Gemeinde Grünheide  
                            (Mark). 
 

Der Verein ist selbstlos tätig : er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendung aus den Mitteln des Vereins. 

 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
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§3 

Mitglied kann jeder werden, der das 10.Lebensjahr vollendet hat, der eine Zustimmung des 
gesetzlichen Vertreters hat und die Satzung anerkennt. Anträge auf Erwerb der Mitgliedschaft sind 

schriftlich (formlos) und unterschrieben an den Vorstand des Vereins ein zu reichen. Über die 
Aufnahme entscheidet die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit. 

 
Alle Vereinsmitglieder sind gleichberechtigt. Jedes anwesende Mitglied kann zu einer 

Hauptversammlung in den Vorstand gewählt werden. 
 

§4 
Der Monatsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt  

und ist in der Zeit vom 1.-6. jedes Monats an den Kassierer zu entrichten . 
Jugendliche sind bis zum 18. Lebensjahr beitragsfrei. 

Mitglieder, die die Ehrenmitgliedschaft verliehenbekommen haben, sind auch zahlungspflichtig. 
Mitglieder, die die Ehrenvorsitzschaft verliehen bekommen haben, haben einen Monatsbeitrag zu 

entrichten der ebenfalls von der Mitgliederversammlung festgelegt wird. 
Die Höhe der Beiträge wird in einer externen Beitragsordnung festgehalten. 

 
§5 

Jedes Mitglied kann seine Mitgliedschaft zum Ende des Monats schriftlich kündigen. 
Die Mitgliedschaft kann auch aufgehoben werden, sofern dies innerhalb einer Versammlung durch 

Abstimmung geschieht, wenn gegen einen bzw. mehrere Paragraphen der Satzung verstoßen wurde. 
Über den Ausschluss beschließt die Mitgliederversammlung mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen 

Stimmen 
 

§6 
Der Verein wird durch folgende Organe verwaltet: 

     - den Vorstand 
     - der Mitgliederversammlung 
     - der Hauptversammlung 
 

Dem Vorstand gehören an: 
     - der 1. Vorsitzende 

- der 2. Vorsitzende 
- der Schatzmeister 

     - der stellv. Schatzmeister 
     - der Schriftführer 
     - der Jugendwart 
          

Die Wahl des Vorstands wird von der Hauptversammlung durchgeführt. 
Die Amtszeit beträgt 3 Jahre. Das Geschäftsjahr beginnt am 01.04. und endet am 31.03. des 

folgenden Kalenderjahres. Der 1.Vorsitzende oder der 2.Vorsitzende beruft jede Vorstandssitzung, 
jede Mitgliederversammlung und jede Hauptversammlung ein. 

Jedes Amt innerhalb des Vereins ist ehrenamtlich. Ausgaben, die bei der Ausübung der 
Vereinsarbeiten auftreten, werden nur ersetzt, wenn sie im beschlossenen Jahreshaushaltsplan  

Aufgeführt sind bzw. wurden. 
 

§7 
Die höchste Instanz ist die Hauptversammlung. Alle Streitfälle, die nicht auf einer 

Mitgliederversammlung geklärt werden konnten, werden dort entgültig entschieden. 
Die Hauptversammlung ist jährlich von einem der beiden Vorsitzenden einzuberufen. 

Die Einladung, die die Tagesordnung enthalten muss, ist mindestens 14 Tage vor dem Termin den 
Mitgliedern schriftlich zuzustellen. Der Vorstand kann in dringenden Fällen eine außerordentliche 
Hauptversammlung einberufen. Er muss, dieses auch dann tun, wenn mindestens die Hälfte der 

Mitglieder dieses unter Angabe der Gründe wünscht. Alle grundsätzlichen Entscheidungen unterliegen 
der Beschlussfassung der Hauptversammlung. 

Für die Beschlüsse ist eine einfache Stimmenmehrheit erforderlich. Eine ordnungsgemäß einberufene 
Hauptversammlung ist unabhängig von der Zahl der erschienenden Mitglieder beschlussfähig. Über 
die Beschlüsse der Hauptversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen und von dem Schriftführer zu 

unterschreiben. 
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§8 
Vorstand im Sinne von Paragraf 26 BGB ist der 1.Vorsitzende und der 2.Vorsitzende. Sie sind 

einzelvertretungsberechtigt. Dem Schatzmeister obliegt das Kassenwesen. Er erstattet der 
Hauptversammlung die Jahresabrechnung und erstellt den Haushaltsplanentwurf. Der stellv. 
Schatzmeister vertritt wenn nötig den Schatzmeister. Die Prüfung der Kasse hat durch zwei 

Kassenprüfer, die von der Hauptversammlung gewählt wurden in Vorbereitung auf die kommende 
Hauptversammlung zu erfolgen. Der Schriftführer hat auf der Vorstands-, Mitglieder-, und 
Hauptversammlung eine Niederschrift zu führen und diese Niederschrift auf der nächsten 

entsprechenden Versammlung vorzutragen. Der Jugendwart leitet die Jugend an. 
 

Die Wahl des Vorstands erfolgt alle drei Jahre in der Hauptversammlung. Als Gewählter gilt, wer die 
Hälfte der abgegebenen Stimmen auf sich vereint. 

 
§9 

Die höchsten Auszeichnungen des Vereins sind „Ehrenmitglied“ und „Ehrenvorsitzender“. Sie 
bedürfen der Abstimmung der Hauptversammlung. 

 
§10 

Alle Mitglieder müssen auf einer Versammlung und bei Arbeitseinsätzen als Mitglieder des Vereins 
erkennbar sein. 

 
Ort für die Abhaltung der Versammlung wird kurzfristig bei Fertigstellung der Einladung bestimmt. 

 
§11 

In diesem Verein ist das höchste Amt der Streitschlichter, der alle 2 Jahre auf der Hauptversammlung 
gewählt wird. Als gewählt gilt der, der die meisten Stimmen aller anwesenden Mitglieder auf sich 

vereint. Dieser ist jedoch nicht Mitglied im Vorstand. Der Streitschlichter dient zur Schlichtung aller 
Streitigkeiten und ist neutral gegenüber allen anderen Mitgliedern. 

 
§12 

Bei Auflösung des Vereins fällt das gesamte Vermögen des Vereins an die Gemeinde Grünheide 
(Mark), die es auch unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. Die Auflösung des 

Vereins kann nur eine zweckbestimmte Hauptversammlung beschließen. Der Antrag ist 3 Wochen vor 
dieser Hauptversammlung zu stellen. Der Auflösungsbeschluss kann nur durch eine Dreiviertel-

Mehrheit aller Stimmberechtigten gefasst. 
 

§13 
Sonstige Aufgabenbereiche im Verein sind folgende: Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit und einen 
Stellvertreter, zwei Kassenprüfer, einen Streitschlichter und einen Jugendsprecher mit Stellvertreter. 
Diese Organe sind ebenfalls von der Jahreshaupt- oder von  der Mitgliederversammlung zu Wählen. 
Gewählt ist der, der die einfache Mehrheit, unabhängig der erschienen zahl von Mitglieder, auf sich 

vereint. 
 

Beitragsordnung 
 

§1 
Jedes Mitglied des Schneckenvereins Mönchwinkel e.V. , ist Verpflichtet nach Vollendung des 18 
Lebensjahres einen Monatlichen Geldbetrag zu entrichten. Die Staffelung der Geldbeträge ist im 

nächsten Punkt Festgelegt. 
 

§2 
Die Beiträge sind wie folgt gestaffelt: 

Rentner, Studenten und Arbeitssuchende     2.50 Euro 
Schüler     1 Euro 

Arbeitende Mitglieder und Zivis     5 Euro 
 

§3 
Die Beitragsordnung des Schneckenverein Mönchwinkel e.V., 

tritt mit sofortiger Wirkung in kraft. 
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Schneckenverein Mönchwinkel e.V. 
Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit und Presse Tobias Thieme 

Reihe 04, 15537 Grünheide (Mark)/OT Mönchwinkel 
Tel.:0162/6663095; T.Thieme-moewi@web.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voraussichtliche Termine 
Veranstaltung Datum Uhrzeit Ort 
Vereinsjubiläum 02.04.2006 16.00 Uhr Gemeindehaus 

Mitgliederversammlung 
+ Infoveranstaltung zur Ortsgeschichte 

07.04.2006 18.00 Uhr Gemeindehaus 

Mitgliederversammlung  
+ Infoveranstaltung „Erste Hilfe“ 

05.05.2006 18.00 Uhr Gemeindehaus 

Vorstandssitzung (SVMe.V.) 19.05.2006 17.00 Uhr Feuerwehrgerätehaus 
Mitgliederversammlung +  

Infoveranstaltung „Fahrschule“ 
07.06.2006 18.00 Uhr Gemeindehaus 

Mitgliederversammlung 
+ Infoveranstaltung „Ordnung u. Sicherheit“ 

(Herr Bauermeister Amtsl.) 

 
04.07.2006 

 
17.00 Uhr 

Rathaus in OT Grünheide, 
Am Marktplatz 1  

Sommerfest 22.07.2006 19.00 Uhr Bei einem Mitglied 
Mitgliederversammlung 

+ Infoveranstaltung „Leben damals“ 
06.08.2006 
(Sonntag) 

13.00 Uhr Heimatmuseum 
Mönchwinkel 

Mitgliederversammlung 
+ Infoveranstaltung „Verhinderung von Brände“ 

(Herr Schulz  
stellv. Kreisbrandmeister LOS und 

Gemeindebrandmeister der Gemeinde) 

 
 

06.09.2006 

 
 

18.00 Uhr 

 
 

Gemeindehaus 

Mitgliederversammlung + 
Infoveranstaltung „Die Kartoffel“ 

04.10.2006 18.00 Uhr Gemeindehaus 

Kartoffelfest 21.10.2006 19.00 Uhr Gemeindehaus 
Mitgliederversammlung 

+ Infoveranstaltung „Gefahren im Winter“ 
lauern überall 

 
02.11.2006 

 
18.00 Uhr 

 
Gemeindehaus 

Vorstandssitzung und Anschließend OB 21.11.2006 18.00 Uhr Gemeindehaus 
Mitgliederversammlung 05.12.2006 18.00 Uhr Gemeindehaus 
Weihnachtsbaumverkauf 9/10/16/17 

u.23.12.2006 
9-15 Uhr 
9-13 Uhr 

Gemeindewald am 
Feuerwehrdepot 

Weihnachtsfeier 16.12.06 19.00 Uhr Gemeindehaus 
Sylvesterparty 31.12.2006 20.00 Uhr Jugendclub 

Mitgliederversammlung 12.01.2007 18.00 Uhr Gemeindehaus 
Mitgliederversammlung + 

Infoveranstaltung „Spreeauer Vereine“ 
 

08.02.2007 
 

17.30 Uhr 
Bürgerhaus Spreeau 

Spreeauerstraße 29 OT 
Spreewerder 

Jahreshauptversammlung mit Neuwahl 04.03.2007 17.00 Uhr Gemeindehaus 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

Ortsteil 
Mönchwinkel 

Gemeinde  
Grünheide (Mark) 
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IV. 
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 Sprechzeiten der Gemeinde Grünheide (Mark)  
 
 Montag - kein Sprechtag - 
 Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr  /  13.00 - 18.00 Uhr 
 Mittwoch - kein Sprechtag - 
 Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr  /  13.00 - 15.00 Uhr 
 Freitag 9.00 - 12.00 Uhr 
 
 
 
 
 

 Sprechzeiten des Einwohnermeldeamtes  
 
 Montag - kein Sprechtag - 
 Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr  /  13.00 - 18.00 Uhr 
 Mittwoch - kein Sprechtag - 
 Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr  /  13.00 - 16.00 Uhr  
 Freitag 9.00 - 12.00 Uhr 
 
 
 
 
 

 Sprechzeiten der Wohnungsverwaltung  
 
 Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr  /  13.00 - 18.00 Uhr 
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